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und mit der aufgrund von Entwicklungen betreffend die
Palästina-Frage unter Umständen gebotenen Flexibilität ihr
besonderes Informationsprogramm für 2010-2011 fortzuset-
zen und vor allem

a) Informationen über alle die Palästina-Frage und
den Friedensprozess betreffenden Aktivitäten des Systems
der Vereinten Nationen zu verbreiten, namentlich Berichte
über die von den zuständigen Organisationen der Vereinten
Nationen geleistete Arbeit sowie über die Bemühungen, die
der Generalsekretär und sein Sondergesandter in Bezug auf
den Friedensprozess unternehmen;

b) auch weiterhin Publikationen und audiovisuelles
Material über die verschiedenen Aspekte der Palästina-Frage
auf allen Gebieten herauszugeben, auf den neuesten Stand zu
bringen und zu modernisieren, so auch Materialien über die
jüngsten diesbezüglichen Entwicklungen, insbesondere die
Anstrengungen zur Herbeiführung einer friedlichen Regelung
der Palästina-Frage;

c) ihre Sammlung audiovisuellen Materials über die
Palästina-Frage zu erweitern, auch weiterhin solches Material
herzustellen und zu erhalten und die öffentliche Ausstellung
zur Palästina-Frage im Gebäude der Generalversammlung so-
wie am Amtssitz der Vereinten Nationen in Genf und Wien
regelmäßig zu aktualisieren;

d) Informationsmissionen für Journalisten in das be-
setzte palästinensische Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems,
sowie nach Israel zu veranstalten und zu fördern;

e) internationale, regionale und nationale Seminare
oder Treffen für Journalisten zu veranstalten, die insbesonde-
re darauf gerichtet sind, die Öffentlichkeit für die Palästina-
Frage und den Friedensprozess zu sensibilisieren und den
Dialog und die Verständigung zwischen Palästinensern und
Israelis zugunsten einer friedlichen Beilegung des israelisch-
palästinensischen Konflikts zu vertiefen, indem sie unter an-
derem die Medien dabei unterstützt und dazu anhält, zur För-
derung des Friedens zwischen den beiden Seiten beizutragen;

f) dem palästinensischen Volk auch künftig beim
Ausbau des Medienbereichs behilflich zu sein und insbeson-
dere das jährliche Ausbildungsprogramm für palästinensische
Rundfunkmitarbeiter und Journalisten zu stärken;

4. legt der Hauptabteilung nahe, Mittel und Wege
auszuarbeiten, die den Medien und Vertretern der Zivilge-
sellschaft die Führung offener und positiver Gespräche über
mögliche Instrumente zur Förderung eines Dialogs zwischen
den Völkern sowie zur Förderung des Friedens und der ge-
genseitigen Verständigung in der Region ermöglichen.

RESOLUTION 65/16

Verabschiedet auf der 55. Plenarsitzung am 30. November 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 165 Stimmen bei 7 Ge-
genstimmen und 4 Enthaltungen*, auf der Grundlage des Resolu-
tionsentwurfs A/65/L.17 und Add.1, eingebracht von: Ägypten, Al-
gerien, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Brunei Darussalam, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik
Laos, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Ka-

tar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Malediven, Mali,
Marokko, Mauretanien, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Oman, Sau-
di-Arabien, Senegal, Simbabwe, Somalia, Südafrika, Sudan, Tu-
nesien, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Chile, China,
Costa Rica, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, De-
mokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominikanische
Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kroatien,
Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mau-
retanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nie-
derlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Sau-
di-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien,
Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Marshallinseln, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von
Amerika.

Enthaltungen: Côte d’Ivoire, Kamerun, Kanada, Tonga. 

65/16. Friedliche Regelung der Palästina-Frage

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich der auf ihrer zehnten Notstandssondertagung ver-
abschiedeten Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/292 vom
6. Mai 2004,

ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967)
vom 22. November 1967, 338 (1973) vom 22. Oktober 1973,
1397 (2002) vom 12. März 2002, 1515 (2003) vom 19. No-
vember 2003, 1544 (2004) vom 19. Mai 2004 und 1850
(2008) vom 16. Dezember 2008,

daran erinnernd, dass der Sicherheitsrat die Vision ei-
ner Region bekräftigt hat, in der zwei Staaten, Israel und Pa-



I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

53

lästina, Seite an Seite innerhalb sicherer und anerkannter
Grenzen leben,

mit Besorgnis feststellend, dass seit der Verabschiedung
ihrer Resolution 181 (II) vom 29. November 1947 mehr als
sechzig Jahre vergangen sind und dass sich die 1967 erfolgte
Besetzung palästinensischen Gebiets, einschließlich Ost-
Jerusalems, zum dreiundvierzigsten Mal jährt,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs, der
gemäß dem Ersuchen in ihrer Resolution 64/19 vom 2. De-
zember 2009 vorgelegt wurde97,

erneut erklärend, dass die Vereinten Nationen eine dau-
ernde Verantwortung für die Palästina-Frage tragen, bis diese
unter allen Aspekten im Einklang mit dem Völkerrecht und
den einschlägigen Resolutionen gelöst ist,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen
Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des Baus
einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet98 so-
wie unter Hinweis auf ihre Resolutionen ES-10/15 vom
20. Juli 2004 und ES-10/17 vom 15. Dezember 2006,

überzeugt, dass die Herbeiführung einer gerechten, dau-
erhaften und umfassenden Regelung der Palästina-Frage, des
Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, eine zwingende
Voraussetzung für die Herbeiführung eines umfassenden und
dauerhaften Friedens und von Stabilität im Nahen Osten ist,

betonend, dass der Grundsatz der Gleichberechtigung
und Selbstbestimmung der Völker zu den Zielen und Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen gehört,

in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des
Gebietserwerbs durch Krieg,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom
24. Oktober 1970,

in Bekräftigung der Illegalität der israelischen Siedlun-
gen in dem seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiet, ein-
schließlich Ost-Jerusalems,

unter Hervorhebung der äußerst schädlichen Auswirkun-
gen der israelischen Siedlungspolitik, -beschlüsse und -aktivi-
täten in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich
Ost-Jerusalems, auf die Bemühungen um die Wiederaufnahme
und den Fortschritt des Friedensprozesses und die Herbeifüh-
rung des Friedens im Nahen Osten,

in Bekräftigung der Illegalität der israelischen Maßnah-
men zur Veränderung des Status von Jerusalem, beispielswei-
se des sogenannten E-1-Plans, der Zerstörung von Wohnhäu-
sern, der Vertreibung palästinensischer Einwohner, der Aus-
grabungen an religiösen und historischen Stätten und in deren
Umgebung, sowie aller anderen einseitigen Maßnahmen, die
darauf abzielen, den Charakter, den Status und die demogra-

fische Zusammensetzung der Stadt und des gesamten Gebiets
zu ändern,

sowie erneut erklärend, dass der Bau einer Mauer durch
die Besatzungsmacht Israel in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner Um-
gebung, sowie die mit der Mauer verbundenen Vorkehrungen
gegen das Völkerrecht verstoßen,

mit dem Ausdruck tiefer Besorgnis über die Fortsetzung
der israelischen Politik der Abriegelungen und gravierenden
Einschränkungen der Bewegungsfreiheit von Personen und
Gütern, namentlich des medizinischen und humanitären Per-
sonals sowie der entsprechenden Güter, durch die Verhän-
gung von anhaltenden Abriegelungen und gravierenden Ein-
schränkungen der Wirtschaftstätigkeit und der Bewegungs-
freiheit, die einer Blockade gleichkommen, sowie durch Kon-
trollpunkte und die Verhängung eines Genehmigungssystems
im gesamten besetzten palästinensischen Gebiet, einschließ-
lich Ost-Jerusalems, und über die sich daraus ergebenden
nachteiligen Auswirkungen auf die sozioökonomische Lage
des palästinensischen Volkes, das sich nach wie vor in einer
humanitären Krise befindet, auf die Anstrengungen zur Wie-
derherstellung und Entwicklung der geschädigten palästinen-
sischen Wirtschaft sowie auf den Zusammenhang des Ge-
biets, und gleichzeitig Kenntnis nehmend von den jüngsten
Entwicklungen der Lage im Hinblick auf den Zugang zum
Gazastreifen,

unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der
Regierung des Staates Israel und der Palästinensischen Be-
freiungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen
Volkes99, sowie darauf, dass die zwischen den beiden Seiten
geschlossenen Abkommen vollständig eingehalten werden
müssen,

sowie unter Hinweis darauf, dass sich der Sicherheitsrat
in Resolution 1515 (2003) den Fahrplan des Quartetts für eine
dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des israe-
lisch-palästinensischen Konflikts100 zu eigen gemacht und die
Parteien in seiner Resolution 1850 (2008) aufgefordert hat,
ihre Verpflichtungen aus dem Fahrplan zu erfüllen, wie in der
gemeinsamen israelisch-palästinensischen Erklärung bekräf-
tigt wird, die auf der am 27. November 2007 in Annapolis
(Vereinigte Staaten von Amerika) abgehaltenen internationa-
len Konferenz vereinbart wurde101, und alle Schritte zu unter-
lassen, die das Vertrauen untergraben oder das Ergebnis der
Verhandlungen beeinträchtigen könnten,

Kenntnis nehmend von dem 2005 erfolgten israelischen
Rückzug aus dem Gazastreifen und Teilen des nördlichen
Westjordanlands und dem Abriss der dort vorhandenen Sied-
lungen als Schritt auf dem Weg zur Umsetzung des Fahrplans
und in diesem Zusammenhang unter Hinweis darauf, dass Is-
rael nach dem Fahrplan zum Einfrieren der Siedlungstätig-

97 A/65/380-S/2010/484 und Add.1.
98 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1; siehe auch Legal Consequences of the
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory
Opinion, I.C.J. Reports 2004, S. 136.

99 Siehe A/48/486-S/26560, Anlage.
100 S/2003/529, Anlage.
101 In Englisch verfügbar unter http://unispal.un.org.
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keit, einschließlich des sogenannten „natürlichen Wachs-
tums“, und zum Abbau aller seit März 2001 errichteten Sied-
lungsaußenposten verpflichtet ist,

unter Hinweis auf die Arabische Friedensinitiative, die
der Rat der Liga der arabischen Staaten auf seiner am 27. und
28. März 2002 in Beirut abgehaltenen vierzehnten Tagung
verabschiedete102,

mit dem Ausdruck ihrer Unterstützung für die vereinbar-
ten Grundsätze für bilaterale Verhandlungen, die von den
Parteien auf der Konferenz von Annapolis bekräftigt wurden
und die das Ziel verfolgen, einen ausnahmslos alle offenen
Fragen, einschließlich aller Kernfragen, regelnden Friedens-
vertrag zu schließen, im Hinblick auf die Herbeiführung einer
gerechten, dauerhaften und friedlichen Regelung des israe-
lisch-palästinensischen Konflikts und letztlich des gesamten
arabisch-israelischen Konflikts zur Verwirklichung eines um-
fassenden Friedens im Nahen Osten,

unter erneuter Bekundung ihrer Unterstützung für die
Einberufung einer internationalen Konferenz in Moskau, wie
vom Sicherheitsrat in Resolution 1850 (2008) ins Auge ge-
fasst, um einen wiederaufgenommenen Friedensprozess vor-
anzubringen und zu beschleunigen,

Kenntnis nehmend von dem wichtigen Beitrag, den der
Sonderkoordinator der Vereinten Nationen für den Nahost-
Friedensprozess und Persönliche Beauftragte des Generalse-
kretärs bei der Palästinensischen Befreiungsorganisation und
der Palästinensischen Behörde zu dem Friedensprozess leis-
tet, so auch im Rahmen der Tätigkeiten des Quartetts,

es begrüßend, dass am 21. September 2010 am Amtssitz
der Vereinten Nationen ein erneutes Treffen des Ad-hoc-Ver-
bindungsausschusses für die Koordinierung der internationa-
len Hilfe für die Palästinenser unter dem Vorsitz Norwegens
stattfand, bekräftigend, wie wichtig die kontinuierliche Wei-
terverfolgung und Erfüllung der Zusagen ist, die auf der am
2. März 2009 in Scharm esch-Scheich (Ägypten) abgehalte-
nen Internationalen Konferenz zur Unterstützung der palästi-
nensischen Wirtschaft für den Wiederaufbau Gazas gegeben
wurden, um Nothilfe und Unterstützung beim Wiederaufbau
und der wirtschaftlichen Erholung im Gazastreifen bereitzu-
stellen und die sozioökonomische und humanitäre Krise, in
der sich das palästinensische Volk befindet, abzumildern, und
in dieser Hinsicht den Beitrag des Palästinensisch-europäi-
schen Mechanismus zur Verwaltung der sozioökonomischen
Unterstützung der Europäischen Kommission anerkennend,

in Anerkennung der Anstrengungen, welche die Palästi-
nensische Behörde mit internationaler Unterstützung unter-
nimmt, um ihre beschädigten Institutionen wiederaufzubau-
en, zu reformieren und zu stärken, betonend, dass die palästi-
nensischen Institutionen und Infrastrukturen erhalten und
ausgebaut werden müssen, und in diesem Zusammenhang ih-
re Unterstützung für den Plan der Palästinensischen Behörde
vom August 2009 zur Errichtung der Institutionen eines unab-

hängigen palästinensischen Staates innerhalb eines Zeitraums
von vierundzwanzig Monaten bekräftigend, sowie mit Lob
für die erheblichen Fortschritte im Hinblick auf dieses Ziel,
wie von internationalen Institutionen bestätigt, namentlich
von der Weltbank in ihrem an den Ad-hoc-Verbindungsaus-
schuss gerichteten Bericht vom 13. April 2010 über die Wirt-
schaftslage,

unter Begrüßung der anhaltenden Anstrengungen und
greifbaren Fortschritte der Palästinensischen Behörde im Si-
cherheitssektor, mit der Aufforderung an die Parteien, ihre
Zusammenarbeit zum Nutzen der Palästinenser wie auch der
Israelis fortzusetzen, insbesondere durch die Förderung der
Sicherheit und die Vertrauensbildung, und ihrer Hoffnung
Ausdruck verleihend, dass sich diese Fortschritte auf alle
wichtigen Bevölkerungszentren ausweiten werden,

mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis über die ne-
gativen Entwicklungen, die in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, nach wie vor
auftreten, namentlich über die große Zahl der Toten und Ver-
letzten, hauptsächlich unter der palästinensischen Zivilbevöl-
kerung, den Bau und die Erweiterung von Siedlungen und der
Mauer, die von israelischen Siedlern im Westjordanland be-
gangenen Akte der Gewalt, des Vandalismus und der Brutali-
tät gegen palästinensische Zivilpersonen, die weit verbreitete
Zerstörung öffentlichen und privaten palästinensischen Ei-
gentums sowie entsprechender Infrastruktur, die Binnenver-
treibung von Zivilpersonen und die gravierende Verschlech-
terung der sozioökonomischen und humanitären Lebensbe-
dingungen des palästinensischen Volkes,

mit dem Ausdruck ernster Sorge insbesondere über die
Krise im Gazastreifen infolge der weiter anhaltenden israeli-
schen Abriegelungen und gravierenden Einschränkungen der
Wirtschaftstätigkeit und der Bewegungsfreiheit, die einer
Blockade gleichkommen, und der Militäroperationen im Ga-
zastreifen von Dezember 2008 bis Januar 2009, die zahlreiche
Tote und Verletzte, insbesondere unter der palästinensischen
Zivilbevölkerung, darunter Kinder und Frauen, gefordert, er-
hebliche Schäden und Zerstörungen an palästinensischen
Häusern, Sachwerten, lebenswichtigen Infrastrukturen, öf-
fentlichen Institutionen, darunter Krankenhäuser und Schu-
len, und Einrichtungen der Vereinten Nationen verursacht
und zur Binnenvertreibung von Zivilpersonen geführt haben,

betonend, dass alle Parteien die Resolution 1860 (2009)
des Sicherheitsrats vom 8. Januar 2009 und die Resolution
ES-10/18 der Generalversammlung vom 16. Januar 2009
vollständig durchführen müssen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltenden
Militäraktionen in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Razzien und Verhaftungskampagnen, und die
weitere Errichtung Hunderter Kontrollpunkte und die Ein-
schränkung der Bewegungsfreiheit in den palästinensischen
Bevölkerungszentren und deren Umgebung durch die israeli-
schen Besatzungstruppen und in dieser Hinsicht betonend,
dass die Vereinbarungen von Scharm esch-Scheich von bei-
den Seiten durchgeführt werden müssen,

102 A/56/1026-S/2002/932, Anlage II, Resolution 14/221.
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betonend, wie wichtig die Sicherheit, der Schutz und das
Wohl aller Zivilpersonen in der gesamten Nahostregion sind,
und alle Akte der Gewalt und des Terrors gegen Zivilperso-
nen auf beiden Seiten verurteilend,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die rechtswidri-
ge Übernahme von Institutionen der Palästinensischen Behör-
de im Gazastreifen im Juni 2007 und mit der Forderung nach
Wiederherstellung der vor Juni 2007 bestehenden Situation
und nach Weiterführung der ernsthaften Anstrengungen, die
Ägypten, die Liga der arabischen Staaten und andere betrof-
fene Parteien unternehmen, um einen auf Aussöhnung und
die Wiederherstellung der palästinensischen nationalen Ein-
heit gerichteten Dialog zu fördern,

unter Betonung der dringenden Notwendigkeit, dass
sich die internationale Gemeinschaft, einschließlich des
Quartetts, dauerhaft und aktiv beteiligt, um beide Parteien da-
bei zu unterstützen, die Verhandlungen über den Friedenspro-
zess zur Herbeiführung einer gerechten, dauerhaften und um-
fassenden Friedensregelung auf der Grundlage der Resolutio-
nen der Vereinten Nationen, des Fahrplans und der Arabi-
schen Friedensinitiative wiederaufzunehmen, voranzubrin-
gen und zu beschleunigen,

im Hinblick auf die jüngste Entschlossenheit des Quar-
tetts zur Unterstützung der Parteien während der gesamten
Verhandlungen, die innerhalb eines Jahres abgeschlossen
werden und alle Fragen betreffend den endgültigen Status re-
geln können, sowie bei der Durchführung eines Abkommens
zwischen den beiden Seiten, durch das die 1967 begonnene
Besetzung beendet wird und ein unabhängiger, demokrati-
scher und lebensfähiger palästinensischer Staat entsteht, der
mit Israel und seinen anderen Nachbarn Seite an Seite in Frie-
den und Sicherheit lebt,

in Anerkennung der Anstrengungen der Zivilgesell-
schaft zur Förderung einer friedlichen Regelung der Palästi-
na-Frage,

unter Hinweis auf die Feststellungen des Internationalen
Gerichtshofs in seinem Gutachten, einschließlich der Feststel-
lung, dass die Vereinten Nationen als Ganzes dringend ihre
Anstrengungen verstärken müssen, um den israelisch-palästi-
nensischen Konflikt, der nach wie vor eine Bedrohung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt,
rasch zu beenden und so einen gerechten und dauerhaften
Frieden in der Region herbeizuführen103,

in abermaliger Bekräftigung des Rechts aller Staaten
der Region, in Frieden innerhalb sicherer, international aner-
kannter Grenzen zu leben,

1. bekräftigt, dass es notwendig ist, eine friedliche,
alle Aspekte einbeziehende Regelung der Palästina-Frage,
des Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizufüh-
ren und alle diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken;

2. bekräftigt außerdem ihre volle Unterstützung für
den Nahost-Friedensprozess auf der Grundlage der einschlä-
gigen Resolutionen der Vereinten Nationen, des Rahmens der
Konferenz von Madrid, einschließlich des Grundsatzes „Land
gegen Frieden“, der vom Rat der Liga der arabischen Staaten
auf seiner vierzehnten Tagung verabschiedeten Arabischen
Friedensinitiative102 und des Fahrplans des Quartetts für eine
dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des israe-
lisch-palästinensischen Konflikts100 sowie für die zwischen
der israelischen und der palästinensischen Seite bestehenden
Abkommen, betont, dass im Nahen Osten ein umfassender,
gerechter und dauerhafter Frieden geschaffen werden muss,
und begrüßt in dieser Hinsicht die fortgesetzten Anstrengun-
gen des Quartetts und der Liga der arabischen Staaten;

3. befürwortet fortgesetzte ernsthafte Anstrengungen
auf regionaler und internationaler Ebene zur Weiterverfol-
gung und Förderung der Arabischen Friedensinitiative, na-
mentlich durch den im März 2007 auf dem Gipfeltreffen von
Riad gebildeten Ministerausschuss;

4. legt den Parteien eindringlich nahe, mit Unterstüt-
zung durch das Quartett und die internationale Gemeinschaft
sofort konkrete Folgemaßnahmen zu der gemeinsamen israe-
lisch-palästinensischen Erklärung, die auf der in Annapolis
abgehaltenen internationalen Konferenz vereinbart wurde101,
zu ergreifen, so auch durch die Wiederaufnahme aktiver und
ernsthafter bilateraler Verhandlungen;

5. befürwortet in diesem Zusammenhang die Einbe-
rufung einer internationalen Konferenz in Moskau, wie vom
Sicherheitsrat in Resolution 1850 (2008) ins Auge gefasst,
um einen wiederaufgenommenen Friedensprozess voranzu-
bringen und zu beschleunigen;

6. fordert beide Parteien auf, auf der Grundlage des
Völkerrechts und ihrer früheren Vereinbarungen und Ver-
pflichtungen zu handeln und sich insbesondere an den Fahr-
plan zu halten, ungeachtet der Frage der Gegenseitigkeit, um
die notwendigen Voraussetzungen für die Wiederaufnahme
und die beschleunigte Führung der Verhandlungen in naher
Zukunft zu schaffen;

7. fordert die Parteien selbst auf, mit Unterstützung
durch das Quartett und andere interessierte Parteien alle not-
wendigen Anstrengungen zu unternehmen, um die Ver-
schlechterung der Situation aufzuhalten und alle seit dem
28. September 2000 vor Ort ergriffenen einseitigen und
rechtswidrigen Maßnahmen rückgängig zu machen;

8. fordert die Parteien auf, Ruhe zu bewahren und
Zurückhaltung zu üben sowie provozierende Handlungen und
Hetzreden zu unterlassen, insbesondere in religiös und kultu-
rell sensiblen Bereichen;

9. unterstreicht, dass die Parteien vertrauensbildende
Maßnahmen mit dem Ziel treffen müssen, die Lage vor Ort zu
verbessern, die Stabilität zu fördern und den Friedensprozess
voranzubringen, und dass sie namentlich weitere Gefangene
freilassen müssen;

10. unterstreicht die Notwendigkeit des Abbaus von
Kontrollpunkten und anderen Hindernissen für die Bewe-

103 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1, Gutachten, Ziff. 161; siehe auch
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied
Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, S. 136.
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gungsfreiheit von Personen und Gütern im gesamten besetz-
ten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems,
sowie die Notwendigkeit, die Einheit, den Zusammenhang
und die Unversehrtheit des gesamten besetzten palästinensi-
schen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, zu achten und
zu wahren;

11. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit einer
sofortigen und vollständigen Einstellung aller Gewalthand-
lungen, darunter militärische Angriffe, Zerstörungen und Ter-
rorakte;

12. verlangt erneut die volle Durchführung der Reso-
lution 1860 (2009) des Sicherheitsrats;

13. weist erneut darauf hin, dass beide Parteien das
Abkommen über die Bewegungsfreiheit und den Zugang so-
wie die Einvernehmlichen Grundsätze für den Grenzüber-
gang Rafah, beide vom 15. November 2005, uneingeschränkt
anwenden müssen und dass konkret die dauerhafte Öffnung
aller Grenzübergänge in den Gazastreifen und aus diesem für
humanitäre Hilfsgüter, humanitäre Helfer und humanitären
Zugang sowie für Handels- und Gewerbezwecke und für alle
notwendigen Baumaterialien ermöglicht werden muss, die al-
lesamt für die Milderung der humanitären Krise, die Verbes-
serung der Lebensbedingungen des palästinensischen Volkes
und die Förderung der Erholung der palästinensischen Wirt-
schaft unerlässlich sind;

14. betont in diesem Zusammenhang, dass es dringend
geboten ist, den Wiederaufbau im Gazastreifen voranzutrei-
ben, namentlich indem zahlreiche von den Vereinten Natio-
nen verwaltete und derzeit ausgesetzte Projekte fertiggestellt
und von den Vereinten Nationen gelenkte Aktivitäten des zi-
vilen Wiederaufbaus eingeleitet werden;

15. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, sich ge-
nauestens an ihre Verpflichtungen aufgrund des Völker-
rechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts, zu hal-
ten und alle ihre völkerrechtswidrigen Maßnahmen und ein-
seitigen Aktionen in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, die darauf abzielen, den Cha-
rakter, den Status und die demografische Zusammensetzung
des Gebiets, namentlich durch die De-facto-Annexion von
Land, zu ändern und so dem endgültigen Ausgang der Frie-
densverhandlungen vorzugreifen, zu beenden;

16. verlangt abermals die vollständige Einstellung der
gesamten israelischen Siedlungstätigkeit in dem besetzten pa-
lästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und in
dem besetzten syrischen Golan und fordert die vollständige
Durchführung der einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats;

17. betont in diesem Zusammenhang, dass Israel sich
umgehend an seine nach dem Fahrplan bestehende Verpflich-
tung zu halten hat, jegliche Siedlungstätigkeit, einschließlich
des sogenannten „natürlichen Wachstums“, einzufrieren und
die seit März 2001 errichteten Siedlungsaußenposten abzu-
bauen;

18. fordert die Einstellung aller Provokationen, ein-
schließlich durch israelische Siedler, in Ost-Jerusalem, insbe-
sondere an religiösen Stätten und in deren Umgebung;

19. verlangt daher, dass die Besatzungsmacht Israel
ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen entsprechend dem
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli
200498 und den Forderungen in den Resolutionen der General-
versammlung ES-10/13 vom 21. Oktober 2003 und ES-10/15
nachkommt und dass sie unter anderem den Bau der Mauer in
dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-
Jerusalems, sofort einstellt, und fordert alle Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen auf, ihren rechtlichen Verpflichtun-
gen entsprechend dem Gutachten nachzukommen;

20. bekräftigt ihr im Einklang mit dem Völkerrecht er-
folgendes Eintreten für die Zwei-Staaten-Lösung für Israel
und Palästina, die vorsieht, dass sie innerhalb anerkannter
Grenzen, auf der Grundlage der Grenzen von vor 1967, Seite
an Seite in Frieden und Sicherheit leben;

21. unterstreicht die Notwendigkeit

a) des Abzugs Israels aus dem seit 1967 besetzten pa-
lästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems;

b) der Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte
des palästinensischen Volkes, allen voran des Rechts auf
Selbstbestimmung und des Rechts auf seinen unabhängigen
Staat;

22. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit einer
gerechten Lösung des Problems der Palästinaflüchtlinge in
Übereinstimmung mit ihrer Resolution 194 (III) vom 11. De-
zember 1948;

23. fordert die Parteien auf, die direkten Friedensver-
handlungen zur Herbeiführung einer endgültigen friedlichen
Regelung auf der Grundlage der einschlägigen Resolutionen
der Vereinten Nationen, insbesondere des Sicherheitsrats, des
Rahmens der Konferenz von Madrid, des Fahrplans und der
Arabischen Friedensinitiative wiederaufzunehmen und zu be-
schleunigen;

24. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in
dieser kritischen Zeit die Bereitstellung wirtschaftlicher, hu-
manitärer und technischer Hilfe für das palästinensische Volk
und die Palästinensische Behörde zu beschleunigen, um die
humanitäre Krise, mit der das palästinensische Volk, insbe-
sondere im Gazastreifen, konfrontiert ist, lindern zu helfen,
die palästinensische Wirtschaft und Infrastruktur wiederher-
zustellen und den Wiederaufbau, die Neustrukturierung und
die Reform der palästinensischen Institutionen sowie die An-
strengungen zur Errichtung eines palästinensischen Staates zu
unterstützen;

25. befürwortet in dieser Hinsicht die Anstrengungen,
die der Sonderbeauftragte des Quartetts, Herr Tony Blair,
fortlaufend unternimmt, um die palästinensischen Institutio-
nen zu stärken, die palästinensische Wirtschaftsentwicklung
zu fördern und Unterstützung durch internationale Geber zu
mobilisieren;

26. ersucht den Generalsekretär, die Bemühungen
fortzusetzen, die er mit den beteiligten Parteien und in Ab-
sprache mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um eine friedli-
che Regelung der Palästina-Frage herbeizuführen und den
Frieden in der Region zu fördern, und der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen
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Bericht über diese Bemühungen und über die Entwicklungen
in dieser Angelegenheit vorzulegen.

RESOLUTION 65/17

Verabschiedet auf der 55. Plenarsitzung am 30. November 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 166 Stimmen bei 6 Ge-
genstimmen und 4 Enthaltungen*, auf der Grundlage des Resolu-
tionsentwurfs A/65/L.18, eingebracht von: Ägypten, Algerien,
Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam, Demokratische
Volksrepublik Korea, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen,
Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia,
Marokko, Mauretanien, Namibia, Nicaragua, Oman, Saudi-Arabi-
en, Senegal, Simbabwe, Somalia, Südafrika, Sudan, Tunesien,
Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate,
Vietnam, Palästina. 

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Chile, China,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepu-
blik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Ko-
moren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Libe-
ria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta,
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei,
Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Pakistan, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spa-
nien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Ti-
mor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik,
Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zy-
pern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Australien, Kamerun, Panama, Tonga.

65/17. Jerusalem

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 181 (II) vom 29. No-
vember 1947, insbesondere deren die Stadt Jerusalem betref-
fende Bestimmungen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 36/120 E vom
10. Dezember 1981 und alle ihre späteren einschlägigen Re-

solutionen, namentlich Resolution 56/31 vom 3. Dezember
2001, in denen sie unter anderem feststellte, dass alle Gesetz-
gebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und -handlungen der
Besatzungsmacht Israel, die den Charakter und Status der
Heiligen Stadt Jerusalem geändert haben beziehungsweise
ändern sollen, insbesondere das sogenannte „Grundgesetz“
über Jerusalem und die Erklärung Jerusalems zur Hauptstadt
Israels, null und nichtig sind und unverzüglich rückgängig ge-
macht werden müssen, 

ferner unter Hinweis auf die für Jerusalem relevanten
Resolutionen des Sicherheitsrats, namentlich Resolution 478
(1980) vom 20. August 1980, in der der Rat unter anderem
beschloss, das „Grundgesetz“ über Jerusalem nicht anzuer-
kennen, 

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen
Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des Baus
einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet104 so-
wie unter Hinweis auf ihre Resolution ES-10/15 vom 20. Juli
2004, 

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über jede von
irgendeiner staatlichen oder nichtstaatlichen Stelle ergriffene
Maßnahme, die gegen die genannten Resolutionen verstößt, 

sowie mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis insbe-
sondere darüber, dass die Besatzungsmacht Israel die illega-
len Siedlungstätigkeiten, namentlich den sogenannten E-1-
Plan, und den Mauerbau in Ost-Jerusalem und seiner Umge-
bung fortsetzt und ihre Einschränkungen des Zugangs zu und
der Wohnsitznahme in Ost-Jerusalem aufrechterhält, und
über die weitere Isolierung der Stadt von dem übrigen besetz-
ten palästinensischen Gebiet, was alles nachteilige Auswir-
kungen auf das Leben der Palästinenser hat und eine Verein-
barung über den endgültigen Status Jerusalems präjudizieren
könnte, 

ferner mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis dar-
über, dass Israel weiter palästinensische Wohnhäuser zerstört
und eine hohe Zahl palästinensischer Familien aus Stadtvier-
teln in Ost-Jerusalem vertreibt, sowie über andere Akte der
Provokation und der Aufwiegelung in der Stadt, namentlich
durch israelische Siedler, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die israelischen
Ausgrabungen, die in der Altstadt Jerusalems durchgeführt
werden, auch an religiösen Stätten und in deren Umgebung, 

erneut erklärend, dass die internationale Gemeinschaft
durch die Vereinten Nationen ein legitimes Interesse an der
Frage der Stadt Jerusalem und dem Schutz der einzigartigen
spirituellen, religiösen und kulturellen Dimension der Stadt
hat, wie aus den entsprechenden Resolutionen der Vereinten
Nationen über diese Frage hervorgeht, 

104 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1; siehe auch Legal Consequences of the
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory
Opinion, I.C.J. Reports 2004, S. 136.




